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Termin des verkaufsoffenen Sonntags anlässlich 
des „Kessenicher Herbstmarktes“ 
 
Gemäß § 1 Abs. 3 der am 25.06.2009 vom Rat der 
Bundesstadt Bonn beschlossenen Ordnungsbehördli-
chen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufs-
stellen aus Anlass des „Kessenicher Herbstmarktes“ 
wird hiermit als Termin des diesjährigen Kessenicher 
Herbstmarktes der 
 

28. September 2014 
 
als verkaufsoffener Sonntag bekannt gegeben. 
 
 
 

Termin des BonnFestes 
 
Gemäß § 1 Abs. 3 der am 07.05.2009 vom Rat der 
Bundesstadt Bonn beschlossenen Ordnungsbehördli-
chen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufs-
stellen aus Anlass der Veranstaltung „BonnFest“ wird 
hiermit als Termin des diesjährigen BonnFestes der 
 

28. September 2014 
 
als verkaufsoffener Sonntag bekannt gegeben. 
 
 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Landeszu-
stellungsgesetz NRW vom 07.03.2006 (GV 
NRW.S.94 / SGV NRW.2010 
 
Der Bescheid nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 
Datum: 30.07.2014   AZ: 50-223U/883801 
 
an Herrn Kevin Krupka 
 
mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während 
der Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus 
Bonn-Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, 
Zimmer 14, bereit. 
 
Durch die Bekanntgabe dieser Benachrichtigung gilt 
das genannte Schreiben als zugestellt. 
 
Bonn, den 13.08.2014 
 
Der Oberbürgermeister 
Im Auftrag 
(Pilar) 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Landeszu-
stellungsgesetzes NRW vom 07.03.2006 
(GV. NW. S. 94/SGV. NW. 2010) in der zurzeit gülti-
gen Fassung 
 
Die Ordnungsverfügung(en) der Stadt Bonn – Auslän-
deramt – 33-6 
 
Datum der Anhörung 
04.08.2014 

Az.: 
33-62/ Ko 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 
Alvarez Hernandez, Jorgisbell geb. 08.02.1985 

 
jetzt unbekannten Aufenthaltes, liegt/liegen zur Abho-
lung oder Einsichtnahme durch die Empfänger oder 
deren Bevollmächtigten während der Dienststunden 
im Dienstgebäude Oxfordstr. 19, 53111 Bonn bereit. 
 
Das vorgenannte Dokument wird durch die öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen. 
 
Bonn, den 13.08.2014 
 
Der Oberbürgermeister 
Im Auftrag 
Kortum 
 
 


